
6. begrüßt die vorgesehene Anhebung der EGF-Haushaltslinie 04 05 01 um EUR 50 000 000 durch den 
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3/2011, der zur Deckung des für den vorliegenden Antrag benötigten Be­
trags verwendet werden soll; 

7. billigt den dieser Entschließung beigefügten Beschluss; 

8. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss mit dem Präsidenten des Rates zu unterzeichnen und 
seine Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

9. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung einschließlich der Anlage dem Rat und der Kommis­
sion zu übermitteln. 

ANLAGE 

BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gemäß Nummer 28 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und 
der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (Antrag EGF/2010/017 

DK/Midtjylland Machinery aus Dänemark) 

(Der Text dieser Anlage ist hier nicht wiedergegeben; er entspricht dem endgültigen Rechtsakt, Beschluss 2011/725/EU.) 

Inanspruchnahme des Europäischen Fonds zur Anpassung an die Globalisierung: 
Antrag EGF/2011/003 DE/Arnsberg und Düsseldorf - Automobilindustrie/ 
Deutschland 

P7_TA(2011)0416 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. September 2011 zu dem Vorschlag für einen 
Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die Inanspruchnahme des Europäischen 
Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gemäß Nummer 28 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (Antrag 
EGF/2011/003 DE/Arnsberg und Düsseldorf Automobilindustrie aus Deutschland) 

(KOM(2011)0447 – C7-0209/2011 – 2011/2163(BUD)) 

(2013/C 56 E/27) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2011)0447 – C7-0209/2011), 

— gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Par­
lament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushalts­
führung ( 1 ) (IIV vom 17. Mai 2006), insbesondere auf Nummer 28, 

— gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 zur Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung ( 2 ) 
(EGF-Verordnung), 

— unter Hinweis auf das in Nummer 28 der IIV vom 17. Mai 2006 vorgesehene Trilog-Verfahren,
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— in Kenntnis des Schreibens des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, 

— in Kenntnis des Berichts des Haushaltsausschusses (A7-0311/2011), 

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union die geeigneten Legislativ- und Haushaltsinstrumente 
geschaffen hat, um zusätzliche Unterstützung für Arbeitnehmer bereitzustellen, die von den Folgen 
weit reichender Strukturveränderungen im Welthandelsgefüge betroffen sind, und Hilfestellung bei ihrer 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu leisten; 

B. in der Erwägung, dass der Anwendungsbereich des EGF für ab dem 1. Mai 2009 gestellte Anträge 
erweitert wurde und nun auch die Unterstützung von Arbeitnehmern beinhaltet, die als direkte Folge 
der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise entlassen worden sind; 

C. in der Erwägung, dass die finanzielle Unterstützung der Union für entlassene Arbeitnehmer im Einklang 
mit der in der Konzertierungssitzung vom 17. Juli 2008 angenommenen Gemeinsamen Erklärung des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission und unter gebührender Beachtung der IIV 
vom 17. Mai 2006 hinsichtlich der Annahme von Beschlüssen zur Inanspruchnahme des EGF dyna­
mischen Charakter haben und so zügig und effizient wie möglich bereitgestellt werden sollte; 

D. in der Erwägung, dass Deutschland Unterstützung in Fällen beantragt hat, die 778 Entlassungen (die 
sämtlich für Unterstützungsmaßnahmen vorgesehen sind) in fünf Unternehmen in NACE-Revision 2, 
Abteilung 29 (Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen) in den NUTS-II-Regionen Arnsberg 
(DEA5) und Düsseldorf (DEA1) in Deutschland betrifft; 

E. in der Erwägung, dass der Antrag die in der EGF-Verordnung festgelegten Kriterien für die Förderfähig­
keit erfüllt; 

1. fordert die beteiligten Organe auf, die erforderlichen Anstrengungen zu unternehmen, um die Ver­
fahrens- und Haushaltsvorschriften zu verbessern und die Inanspruchnahme des EGF somit zu beschleuni­
gen; bekundet in diesem Sinne seine Wertschätzung für das verbesserte Verfahren, das die Kommission 
aufgrund der Forderung des Parlaments nach Beschleunigung der Freigabe der Finanzhilfen eingeführt hat 
und das darauf abzielt, der Haushaltsbehörde die Bewertung der Kommission hinsichtlich der Förderfähigkeit 
eines EGF-Antrags zusammen mit dem Vorschlag zur Inanspruchnahme des EGF vorzulegen; hofft, dass im 
Rahmen der anstehenden Überprüfungen des EGF weitere Verbesserungen bezüglich des Verfahrens ver­
wirklicht und ein höheres Maß an Effizienz und Transparenz sowie eine bessere Wahrnehmbarkeit des EGF 
erreicht werden; 

2. erinnert an die von den Organen eingegangene Verpflichtung, ein reibungsloses und zügiges Verfahren 
für die Annahme der Beschlüsse über die Inanspruchnahme des EGF zu gewährleisten und eine einmalige, 
zeitlich begrenzte und personenbezogene Unterstützung für Arbeitnehmer zu leisten, die infolge der Glo­
balisierung und der Wirtschafts- und Finanzkrise entlassen wurden; unterstreicht, dass der EGF eine wichtige 
Rolle bei der Wiedereingliederung von entlassenen Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt übernehmen kann; 

3. unterstreicht, dass gemäß Artikel 6 der EGF-Verordnung sichergestellt werden sollte, dass aus dem EGF 
die Wiedereingliederung einzelner entlassener Arbeitnehmer in das Arbeitsleben unterstützt wird; betont 
ferner, dass die aus Mitteln des EGF finanzierten Maßnahmen zu langfristiger Beschäftigung führen sollten; 
weist erneut darauf hin, dass die Unterstützung aus dem EGF kein Ersatz für Maßnahmen sein darf, die 
gemäß innerstaatlichem Recht oder den Tarifverträgen den Unternehmen obliegen, oder für Maßnahmen zur 
Umstrukturierung von Unternehmen oder Industriebereichen; 

4. stellt fest, dass die übermittelten Angaben über das aus dem EGF zu finanzierende koordinierte Paket 
personenbezogener Dienstleistungen Informationen über die Komplementariät mit Maßnahmen, die aus den 
Strukturfonds finanziert werden, einschließen; fordert die Kommission erneut auf, auch in ihren Jahres­
berichten eine vergleichende Bewertung dieser Angaben vorzulegen; 

5. begrüßt die Tatsache, dass im Anschluss an wiederholte Forderungen des Parlaments im Haushaltsplan 
2011 erstmals Zahlungsermächtigungen in Höhe von 47 608 950 EUR unter der EGF-Haushaltslinie 
04 05 01 veranschlagt sind; weist darauf hin, dass der EGF als eigenständiges spezifisches Instrument mit 
eigenen Zielsetzungen und Fristen geschaffen wurde und daher zweckgebundene Mittel rechtfertigt, wodurch 
Mittelübertragungen aus anderen Haushaltslinien, wie sie in der Vergangenheit erfolgt sind, vermieden 
werden, die sich negativ auf die Verwirklichung der verschiedenen politischen Ziele auswirken könnten;
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6. begrüßt die im Rahmen des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 3/2011 vorgesehene Mittelanhebung der 
EGF-Haushaltslinie 04 05 01 um 50 000 000 EUR, die zur Deckung des für den vorliegenden Antrag 
erforderlichen Betrags verwendet werden sollen; 

7. billigt den dieser Entschließung beigefügten Beschluss; 

8. beauftragt seinen Präsidenten, den Beschluss mit dem Präsidenten des Rates zu unterzeichnen und 
seine Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

9. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung einschließlich ihrer Anlage dem Rat und der Kom­
mission zu übermitteln. 

ANLAGE 

BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gemäß Nummer 28 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und 
der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (Antrag EGF/2011/003 

DE/Arnsberg und Düsseldorf Automobilindustrie aus Deutschland) 

(Der Text dieser Anlage ist hier nicht wiedergegeben; er entspricht dem endgültigen Rechtsakt, Beschluss 2011/724/EU.) 

Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisie­
rung: Antrag EGF/2010/026 PT/Rohde/Portugal 

P7_TA(2011)0417 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. September 2011 zu dem Vorschlag für einen 
Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die Inanspruchnahme des Europäischen 
Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gemäß Nummer 28 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (Antrag 

EGF/2010/026 PT/Rohde aus Portugal) (KOM(2011)0491 – C7-0222/2011 – 2011/2167(BUD)) 

(2013/C 56 E/28) 

Das Europäische Parlament, 

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2011)0491 – C7-0222/2011), 

— gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Par­
lament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushalts­
führung ( 1 ) (IIV vom 17. Mai 2006), insbesondere auf Nummer 28, 

— gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1927/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 zur Einrichtung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung ( 2 ) 
(EGF-Verordnung), 

— unter Hinweis auf das in Nummer 28 der IIV vom 17. Mai 2006 vorgesehene Trilog-Verfahren,
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